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Text 

C. Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht durch Teilnahme an einem gleichwertigen 
Unterricht 

Besuch von Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht und häuslicher Unterricht 

§ 11. (1) Die allgemeine Schulpflicht kann – unbeschadet des § 12 – auch durch die Teilnahme am 
Unterricht an einer Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht erfüllt werden, sofern der Unterricht jenem an 
einer im § 5 genannten Schule mindestens gleichwertig ist. 

(2) Die allgemeine Schulpflicht kann ferner durch die Teilnahme an häuslichem Unterricht erfüllt 
werden, sofern der Unterricht jenem an einer im § 5 genannten Schule – ausgenommen die 
Polytechnische Schule – mindestens gleichwertig ist. 

(2a) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Schülerinnen und Schüler, die eine Deutschförderklasse 
gemäß § 8h Abs. 2 oder einen Deutschförderkurs gemäß § 8h Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes zu 
besuchen haben. Diese Schülerinnen und Schüler haben ihre allgemeine Schulpflicht jedenfalls für die 
Dauer des Bedarfes einer dieser besonderen Sprachförderungen in öffentlichen Schulen oder in mit dem 
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen mit gesetzlich geregelter Schulartbezeichnung zu erfüllen. 

(3) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten haben die Teilnahme ihres Kindes an einem im 
Abs. 1 oder 2 genannten Unterricht der Bildungsdirektion jeweils bis zum Ende des vorhergehenden 
Unterrichtsjahres anzuzeigen. Bei der Anzeige der Teilnahme am häuslichen Unterricht gemäß Abs. 2 
sind Vor- und Familienname, Geburtsdatum und Anschrift jener Person bekannt zu geben, welche das 
Kind voraussichtlich führend unterrichten wird. Die Bildungsdirektion kann die Teilnahme an einem 
solchen Unterricht untersagen, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß die im 
Abs. 1 oder 2 geforderte Gleichwertigkeit des Unterrichtes nicht gegeben ist oder wenn gemäß Abs. 2a 
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eine öffentliche Schule oder eine mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Schule mit gesetzlich 
geregelter Schulartbezeichnung zu besuchen ist.( 

(4) Der zureichende Erfolg eines im Abs. 1 oder 2 genannten Unterrichtes ist jährlich zwischen dem 
1. Juni und dem Ende des Unterrichtsjahres durch eine Prüfung an einer in § 5 genannten entsprechenden 
Schule nachzuweisen, soweit auch die Schülerinnen und Schüler dieser Schulen am Ende des Schuljahres 
beurteilt werden. Ergänzend dazu hat bei Teilnahme am häuslichen Unterricht gemäß Abs. 2, ein 
Reflexionsgespräch über den Leistungsstand bis spätestens zwei Wochen nach Ende der Semesterferien 
an jener Schule, die bei Untersagung des häuslichen Unterrichts zu besuchen wäre, stattzufinden. Wenn 
das Kind vor dieser Frist aus dem Sprengel dieser Schule verzogen ist, so hat das Reflexionsgespräch mit 
der Prüfungskommission gemäß Abs. 5 zu erfolgen. 

(5) Die Prüfung des zureichenden Erfolges gemäß Abs. 4 erster Satz muss an einer Schule im 
örtlichen Zuständigkeitsbereich jener Schulbehörde abgelegt werden, die für die Einhaltung der 
Schulpflicht zuständig ist. Die Schulbehörden haben mit Verordnung gemäß § 42 Abs. 4 des 
Schulunterrichtsgesetzes zumindest zwei Prüfungskommissionen einzurichten. 

(6) Findet das Reflexionsgespräch gemäß Abs. 4 zweiter Satz nicht statt, wird der Nachweis des 
zureichenden Erfolges nicht erbracht oder treten Umstände hervor, wodurch mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass die Teilnahme am häuslichen Unterricht gemäß Abs. 2 dem 
Besuch einer öffentlichen Schule nicht mindestens gleichwertig ist, so hat die zuständige Behörde 
anzuordnen, dass das Kind seine Schulpflicht im Sinne des § 5 zu erfüllen hat. Treten Umstände hervor, 
die eine Gefährdung des Kindeswohls befürchten lassen, so sind, wenn nicht gemäß § 78 der 
Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975 vorzugehen ist, die Behörden der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung oder die Kinder- und Jugendhilfe zu informieren. 
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